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Kaufmännischer Verein 

Schlossfeldstr. 8 

CH–6130 Willisau 

www.kfmv.ch 

 

Willisau, 18. Dezember 2023 

 

Mitglieder-Infos 2024 
 

Geschätzte Vereinsmitglieder 

Nachfolgend informieren wir Sie über einige Aktivitäten, Geschehnisse und Angebote des KV Schweiz 

und des Kaufmännischen Vereins Willisau sowie über wichtige gesetzliche Neuerungen. 
 

• Neuer CEO KV Schweiz: Sascha M. Burkhalter, bisheriges Mitglied und Finanzdelegierter des 

Zentralvorstandes, wird auf 1.1.2024 Nachfolger von Christian Zünd, der nach acht Jahren von 

seiner Funktion als CEO zurücktritt. Neue Finanzdelegierte wird Claudia Schuler. 
 

• Neues Leitbild des KV Schweiz: Was bezweckt das neue Leitbild? Es zeigt, wie sich der 

Kaufmännische Verband in den kommenden Jahren ausrichten wird. Was wollen wir erreichen? 

Wie? Und für wen? Zudem enthält es die Werte, die der Verband vermitteln möchte. Es handelt 

sich bei dem Leitbild also um ein wichtiges strategisches Dokument, welches die Grundlage für die 

Weiterentwicklung des Gesamtverbands bildet. → Siehe Anhang 

 

• Neues Mitgliedschafts- und Dienstleistungsmodell des KV Schweiz: Der KV Schweiz ist 

zusammen mit seinen Regionalverbänden an der Erarbeitung und Umsetzung neuer Ideen, welche 

den Verband für die künftigen Herausforderungen fit machen sollen. 

 

• Vergünstigungen für KV-Mitglieder: Der Dachverband und die Regionalverbände bieten ihren 

Mitgliedern interessante Vergünstigungen bei verschiedenen Partnern.  

→ Siehe: www.kfmv.ch/angebot/fuer-mitglieder/verguenstigungen 

 

• Mitgliederbeitrag 2024: Aufgrund der vom Dachverband neu eingeführten zentralen Mitglieder-

bewirtschaftung erfolgt die Rechnungsstellung des Mitgliederbeitrages nicht mehr durch die 

Sektionen, sondern zentral durch den Verband bereits im Monat Dezember. 

 

• Lohnempfehlungen 2024: Der Ratgeber «Lohnempfehlungen 2024» des KV Schweiz liefert Ihnen 

Informationen und Grundlagen, um sich auf Ihre Lohnverhandlungen optimal vorbereiten zu können. 

→ Siehe Anhang 

 

• Mit dem richtigen Job-Abo zur Traumstelle: Hier finden Sie alle offenen Stellen der Schweiz im 

kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereich. → www. kv-stelle.ch 

 

• Newsletter KV Schweiz: Sollten Sie den KV-Newsletter noch nicht erhalten, können Sie sich 

unter folgender Adresse anmelden. → www.kfmv.ch/anmeldung-newsletter 

 

• Wichtige gesetzliche Neuerungen per 1.1.2024: Mit dieser Mitglieder-Info erhalten Sie auch 

dieses Mal wieder eine entsprechende Zusammenstellung. → Siehe Anhang 

 
 

Reservieren Sie sich unseren GV-Termin: Freitag, 3. Mai 2024. Die Einladung folgt rechtzeitig. 
 

 

https://kfmv.gu-marketingsuite.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrdi1zdGVsbGUuY2glMkYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNETmV3c2xldHRlciUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNERGllJTJCS2F1Zm0lMjVDMyUyNUE0bm5pc2NoZSUyQkdydW5kLSUyQnVuZCUyQldlaXRlcmJpbGR1bmclMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RCZXgtTkwlMkJERSUyQkRlemVtYmVyJTJCMjAyMyUyQi0lMkJEaWUlMkJLYXVmbSUyNUMzJTI1QTRubmlzY2hlJTJCR3J1bmQtJTJCdW5kJTJCV2VpdGVyYmlsZHVuZw==&sig=9cjK6QW2DYYCfGau5d9CYVg529ewyFxv1TkxuK417fPW&iat=1702565827&a=%7C%7C25589840%7C%7C&account=kfmv%2Eactivehosted%2Ecom&email=mu5%2BJk12l38wAyNw7KF8j9nig2oZ%2FhocHaeLU1c0EHG%2FIgw0gpH%2BEhs%3D%3AUx3zy%2F1lYb%2FnFLgM4Zumw3OdLWnWQOjM&s=1a4b474026904c1b55c88a252210867b&i=342A374A5A7390
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• Mitglieder-Statistik KV Willisau 

Der KV Willisau verzeichnet in den letzten 10 Jahren eine ziemlich konstante Mitgliederzahl. Abgänge 

konnten bis jetzt in der Regel durch Neuzugänge ersetzt werden, unter denen es erfreulich viele junge 

Mitglieder hat. Der KV Willisau steht punkto Mitgliederentwicklung im schweizerischen Vergleich 

überdurchschnittlich gut da. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass wir eine schöne Anzahl mit 

langjähriger Mitgliedschaft unter uns haben. Nebst der bisherigen Gratulation zu runden Geburtstagen, 

werden wir neu die runden Vereinsjubiläen mit einem Präsent verdanken. Die nachfolgende Statistik 

zeigt die Zusammensetzung der Vereinsmitglieder nach Altersgruppen und nach Mitgliedschaftsdauer auf.  

Nach Altersgruppen  Nach Mitgliedschaftsdauer 
Alter Anzahl Prozente  Jahre Anzahl Prozente 

16 – 20 9 20  01 – 10 19 41 

21 – 30 3 7  11 – 20 10 22 

31 – 40 5 11  21 – 30 10 22 

41 – 50 5 11  31 – 40 3 6 

51 – 60 14 30  41 – 50 4 9 

61 – 70 7 15     

71 – 80 2 4     

81 – 90 1 2     

Total 46 100  Total 46 100 

 

Und zum Schluss noch dies: 

Neues Vorstandsmitglied gesucht! An der letzten GV hat unser Kassier, Alex Schwegler seine 

Demission nach über 22-jähriger Tätigkeit auf Ende dieses Vereinsjahres angekündigt. Damit unser 

Vorstand handlungsfähig bleibt, suchen wir ein neues Vorstandsmitglied. Dieses kann zwischen den 

beiden Vorstandsfunktionen Kassier und Aktuar/in wählen, da unsere aktuelle Aktuarin Erika Sommer 

bereit ist, entweder ihr Amt als Aktuarin weiterzuführen oder das Amt des Kassiers zu über-nehmen. Der 

Arbeitsaufwand bewegt sich in einem kleinen, überschaubaren Rahmen. Wir richten deshalb unseren 

Aufruf an alle Vereinsmitglieder, sich ein Engagement zu überlegen, weil davon nicht zuletzt die Zukunft 

unseres Vereins abhängt. Wir sind froh um entsprechende Reaktionen bis zum 29.2.2024 und geben gerne 

weitere Auskünfte über die beiden Vorstandsfunktionen. Wir zählen auf euch! 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Treue zum Kaufmännischen Verein Willisau und wünschen Ihnen frohe 

Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. 

 

KAUFMÄNNISCHER VEREIN WILLISAU 

 

 

 

Erwin Frey Alex Schwegler                      Erika Sommer  

Präsident Kassier                                  Aktuarin 

frey-schneiter@bluewin.ch 

 

Anhang 

- Wichtige gesetzliche Neuerungen per 1.1.2024 

- Neues Leitbild des KV Schweiz 

- Ratgeber «Lohnempfehlungen 2024» 
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Wichtige gesetzliche Neuerungen per 1.1.2024 

Sozialversicherungen 2024 2023 
Beiträge AHV/IV/EO (1. Säule) 
Alle Erwerbstätigen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres 
(JG 2006 bis Alter 64 weibliche bzw. 65 männlich) 
- Total AHV/IV/EO vom Bruttolohn 
- Arbeitnehmerbeitrag 

 
 
 

10.60 % 
5.30 % 

 
 
 

10.60 % 
5.30 % 

Beiträge Arbeitslosenversicherung (ALV) 
Beitragspflicht: Alle AHV-pflichtigen Arbeitnehmenden, ausgenommen 
Rentnerinnen und Rentner 
- ALV-Beitrag bis zum maximal versicherten Lohn 
  Davon Arbeitnehmerbeitrag 
- ALV, max. versicherter Lohn                    CHF/p.a. 

 
 
 

2.20 % 
1.10 % 

148’200 

 
 
 

2.20 % 
1.10 % 

 148’200 

Beiträge der Selbständig Erwerbenden und Nichterwerbstätige 
- Maximalsatz (exkl. Kantonale FAK-Beiträge) 
- Untere Einkommensgrenze              CHF/p.a. 
- Maximalsatz gilt ab einem Einkommen von            CHF/p.a. 
- Nichterwerbstätige und Selbständige – jährlicher Mindestbeitrag         CHF/p.a. 
  (Beitragspflicht Nichterwerbstätige ab dem 1.1. nach Vollendung des 20. Altersj. [JG 2003] 

 
10.00 % 
9’800 

58’800 
514 

 
10.00 % 
9’800 

58’800 
514 

 

Beitragsfreies Einkommen 
- Freibetrag für AHV-Rentner (auf Freibetrag kann verzichtet werden)         CHF/p.a. 
- Freibetrag für geringfügige Löhne / Nebenerwerb           CHF/p.a. 
  (gilt nicht für Angestellte in Privathaushalten und Kunst-/Kulturschaffende)     

 
16’800 
2’300 

 
16’800 
2’300 

 

AHV-Renten 
bei voller Beitragsdauer bzw. aufgewertetes durchschnittliches Einkommen 
von maximal CHF 88'200 
Volle einfache Altersrente: 
- Minimalrente                             CHF/p.M. 
- Maximalrente                             CHF/p.M. 
- Höchstbetrag der beiden Renten eines Ehepaares / der eingetragenen        CHF/p.M. 
  Partner (Einkommenssplitting: Summe beider Einzelrenten, max. 150 % der Maximalrente) 

 
 
 
 

1’225 
2’450 
3’675 

 
 
 
 

1’225 
2’450 
3’675 

IV-Renten 
Volle einfache IV-Rente 
- Minimalrente                            CHF/p.M. 
- Maximalrente                               CHF/p.M. 

 
 

1’225 
2’450 

 
 

1’225 
2’450 

Ergänzungsleistungen & Überbrückungsleistungen  
für ältere Arbeitslose, für den allgemeinen Lebensbedarf 
 Berechnung siehe: www.was-luzern.ch/ergaenzungsleistungen-el 

  

Hilflosenentschädigung [Hilfe bei alltäglichen Tätigkeiten (Ankleiden,  Körperpflege)] 

 Berechnung siehe: www.was-luzern.ch/hilflosenentschaedigung-he 

  

Erwerbsersatz 
Min. / Max. Grundentschädigung pro Tag (ohne Kinderzulagen)                  CHF 

 
69 / 220 

 
69 / 220 

Unfallversicherung (SUVA und Privatversicherer) 
- Maximal versicherter Lohn (Berufs- und Nichtberufsunfall)          CHF/p.a. 
- Prämien für Berufsunfall: individuell je nach Gefahren-Einstufung des Betriebes 
- Versichert für Nichtberufsunfall ab 8 Arbeitsstunden pro Woche  

 
148’200 

 

 
148'200
  

 2024 2023 

http://www.was-luzern.ch/ergaenzungsleistungen-el
http://www.was-luzern.ch/hilflosenentschaedigung-he
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Berufliche Vorsorge, BVG (2. Säule) 
Ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres (JG 2006); nur gegen 
Tod/Invalidität; ab 1. Januar nach Vollendung des24. Altersjahres (JG 1999) 
- Maximal anrechenbarer Lohn              CHF/p.a. 
- Koordinationsabzug               CHF/p.a. 
- Mindestjahreslohn               CHF/p.a. 
- Maximal obligatorisch versicherter Lohn            CHF/p.a. 
- Minimal versicherter Lohn              CHF/p.a. 
- BVG-Mindestzinssatz 
- Prämie je nach Alter/Reglement; Finanzierung mind. 50 % durch Arbeitgeber 

 
 

 
88’200 
25’725 
22’050 
62’475 
3’675 

1,25 % 

 
 

 
88’200 
25’725 
22’050 
62’475 
3’675 

1,00 % 

Freiwillige Vorsorge (Säule 3a, gebundene Vorsorge) 
Vom steuerbaren Einkommen abzugsberechtigte Beiträge 
- Unselbständig Erwerbende: max. Steuerabzug mit 2. Säule (BVG)         CHF/p.a. 
- Selbständig Erwerbende: Steuerabzug ohne 2. Säule (BVG) 
  20 % des Erwerbseinkommens, maximal             CHF/p.a. 

 
 

7’056 
 

35’280 

 
 

7’056 
 

35’280 

Mutterschafts-/Vaterschafts- und Betreuungsentschädigung über EO 
- Mutterschaftsurlaub mindestens 
- Vaterschaftsurlaub mindestens 
- Adoptionsurlaub  
- Betreuungsurlaub maximal (bei minderjährigen, schwer beeinträchtigten Kindern)  

 
14 Wo 

2 Wo 
2 Wo 

14 Wo  

 
14 Wo 

2 Wo 
2 Wo 

14 Wo  

Familienzulagen Kanton Luzern 
- Arbeitgeberbeitrag 
- Kinderzulagen (1. bis 12. Altersjahr)            CHF/p.M. 
- Erweiterte Kinderzulagen (12. bis 16. Altersjahr)             CHF/p.M. 
- Behindertenzulage              CHF/p.M. 
- Ausbildungszulagen (ab 16. bis 25. Altersjahr)                CHF/p.M. 
- Geburts- und Adoptionszulagen                      CHF 

 
1.35 % 

210 
260 
260 
260 

1’000 

 
1.35 % 

210 
260 
260 
260 

1’000 
 

Weitere Neuerungen per 1.1.2024 2024 2023 
Mehrwertsteuer - Normalsatz 

 - Reduzierter Satz (z.B. Nahrungsmittel) 
 - Sondersatz für Beherbergung 
 - Neue Saldosteuersätze 

8.1 % 
2.6 % 
3.8 % 

7.7 % 
2.5 % 
3.7 % 

Neues AHV-Gesetz: Zusatzfinanzierung durch Erhöhung der MWST ab 1.1.2024. Schrittweise Anhebung des 
Rentenalters der Frauen von 64 auf 65 ab 1.1.2025 jährlich um drei Monate. Ab 2028 gilt ein einheitliches 
Rentenalter 65. Ausgleichsmassnahmen für die ersten Jahrgänge der Frauen die länger arbeiten müssen, 
flexiblerer Rentenbezug, Anreize zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit. Die schrittweise Erhöhung des 
Referenzalters gilt analog auch für die berufliche Vorsorge. 

Einfuhrzölle: Aufhebung der Einfuhrzölle für sämtliche Industrieprodukte und Vereinfachung der Zolltarif-
struktur für Industrieprodukte. 

Versicherungsvermittlung: Das revidierte Versicherungsaufsichtsgesetz und die revidierte Aufsichts-

verordnung verlangen neue Pflichten für Versicherungsvermittler. 

Strafprozessordnung: Die Änderungen betreffen unter anderem das Strafbefehlsverfahren sowie die 
Opferrechte und das Entsiegelungsverfahren. 

Neues Stiftungsrecht: Diverse Änderungen zur Stärkung des Stiftungsstandorts Schweiz. 

Betreuungs- und Pflegegesetz Kanton Luzern: Ausrichtung von Leistungen zur Anerkennung der 
unentgeltlichen Pflege und Betreuung durch Angehörige und zu deren Entlastung. 

Quellen: Bundesverwaltung und Verwaltung des Kantons Luzern 

 


